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bisher  

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Aeschi 

gestützt auf die §§ 56 lit. a und 121 Gemeindegesetz vom 16. Februar 
1992 

beschliesst: 

 

Gemeindeordnung (GO) 

I.  Einleitung 

Geltungsbereich und Zweck (§ 1 GG) 

§ 1 

 

Diese Gemeindeordnung regelt: 

a)  den Bestand und die Aufgaben der Gemeinde 

b)  die Rechtsstellung der Gemeindeangehörigen 

c)  die Organisation 

d) den Finanzhaushalt 

e)  das Beschwerderecht 

 

Bestand (Art. 45 KV) 

§ 2 

 

1 Die Einwohnergemeinde Aeschi ist eine Gemeinde im Sinne der Ver-
fassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 und des Gemeindege-
setzes. 

2 Sie umfasst das herkömmliche und ihr verfassungsmässig garantierte 
Gebiet mit allen Personen, die darin wohnen oder sich aufhalten. 
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Aufgaben (Art. 45 KV) 

§ 3 

 

1 Die Aufgaben der Gemeinde ergeben sich aus der Gemeindeautono-
mie und der eidgenössischen und kantonalen Verfassungs- und Gesetz-
gebung. 

2 Insbesondere sind: 

a) die Organisation zu regeln und die Behörden und Verwaltungsorga-
ne zu bestellen; 

b) die öffentliche Sicherheit zu garantieren; 

c) eine den Fähigkeiten und Neigungen der Kinder entsprechende 
Bildung (Unterricht) anzubieten; 

d) ideelle, kulturelle und freizeitliche Tätigkeiten zu unter-stützen; 

e) die Gesundheit der Einwohner/innen zu wahren; 

f) die öffentliche Wohlfahrt und soziale Sicherheit zu fördern; 

g) Verkehrsmassnahmen zu treffen, welche auf die unter-schiedlichen 
Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer/innen Rücksicht nehmen; 

h) eine Infrastruktur aufzubauen, welche die Energieversorgung und 
die Entsorgung sicherstellt; 

i) die Umwelt zu schützen und eine Raumordnung zu verwirklichen, 
welche den Boden haushälterisch nutzt; 

j) Massnahmen zutreffen, welche die kommunale Volkswirtschaft 
stärkt; 

k) ein ausgeglichener Finanzhaushalt anzustreben. 
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II. Gemeindeangehörige 

Melde- und Hinterlegungspflicht (§ 3 GG) 

§ 4 

 

1 Wer in der Einwohnergemeinde Wohnsitz oder Aufenthalt begründet, 
hat sich innert 14 Tagen anzumelden, seine Ausweispapiere zu hinterle-
gen und sich zudem über seine Krankenversicherung auszuweisen. 

2 Wer seinen Wohnsitz oder Aufenthalt aufgibt, hat sich innert 14 Tagen 
abzumelden. 

 

Datenschutz / Auskunftserteilung (§ 6 GG) 

§ 5 

 

Der Datenschutz richtet sich nach dem Informations- und Datenschutz-
gesetz. 

 

III.  Organisation der Gemeinde 

Allgemeine Organisation – Organe (§ 17 GG) 

§ 6 

 

Organe der Einwohnergemeinde sind: 

1.  Gemeindeversammlung 

2.  Behörden: 
a)  Gemeinderat 
b)  Kommissionen 

3.  Beamte und Beamtinnen sowie Angestellte im Rahmen ihrer selb-
ständigen Entscheidkompetenz. 

Organe der Einwohnergemeinde sind: 

1.  Gemeindeversammlung 

2. Rechnungsprüfungsorgan 

3.  Behörden: 
a)  Gemeinderat 
b)  Kommissionen 

4. Beamte und Beamtinnen sowie Angestellte im Rahmen ihrer selb-
ständigen Entscheidkompetenz. 
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Geschäftsverkehr (§ 18 GG) 

§ 7 

 

Geschäfte, die an den Gemeinderat oder die Gemeindeversammlung 
weitergeleitet werden, können zuvor den entsprechenden Kommissionen 
unterbreitet werden. 

 

Einberufung der Gemeindeversammlung (§ 21 GG) 

§ 8 

 

1 Die Stimmberechtigten sind mindestens 10 Tage im voraus zur Ge-
meindeversammlung einzuladen. 

2 Ort, Datum, Zeit und Traktanden sind anzugeben. 

3 Die Einladung ist im Publikationsorgan der Gemeinde zu veröffentli-
chen oder den Stimmberechtigten zuzustellen. 

4 Die Anträge des Gemeinderates sowie die entsprechenden Unterlagen 
sind während der Einladungsfrist aufzulegen. 

 

Einberufung der Behörden (§ 24 GG) 

§ 9 

 

1 Einladung und Traktandenliste sind den Behördemitgliedern mindes-
tens 3 Tage vor der Sitzung zuzustellen. 

2 Die entsprechenden Unterlagen sind für die Behördemitglieder wäh-
rend der Einladungsfrist aufzulegen oder ihnen zuzustellen. 

 

Beschlussfähigkeit (§ 26 GG) 

§ 10 

 

Die Behörden sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglie-
der oder ihrer Ersatzmitglieder, aber wenigstens 3 anwesend sind. 
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Protokollführung und Genehmigung (§§ 28 ff GG) 

§ 11 

 

1 Die Sitzungsleitung (Präsidium, Protokollführung und Stimmenzäh-
ler/innen) genehmigen das Protokoll der Gemeindeversammlung. 

2 Das genehmigte Protokoll wird spätestens vor der nächsten Gemein-
deversammlung aufgelegt. 

 

Öffentlichkeit der Verhandlungen (§ 31 GG) 

§ 12 

 

Die Verhandlungen der Gemeindeversammlung und des Gemeinderates 
sind in der Regel öffentlich. 

 

Wahlen und Abstimmungen (§§ 33 ff GG) 

§ 13 

 

1 Urnenwahlen von Gemeindebehörden finden nach dem Proporzverfah-
ren statt. 

2 In der Gemeindeversammlung und in den Gemeindebehörden erfolgen 
die Wahlen und Sachabstimmungen in der Regel offen. 

3 An der Gemeindeversammlung und in den Behörden ist geheim abzu-
stimmen oder zu wählen, wenn es ein Fünftel der Stimmberechtigten 
oder der Mitglieder verlangt. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, muss 
geheim gewählt werden. 

 

Archiv (§ 41 GG) 

§ 14 

 

Alle wichtigen manuell geführten oder elektronisch gespeicherten Daten-
bestände der Gemeinde, die für die laufende Verwaltung nicht benützt 
werden, sind zu archivieren. 
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Ordentliche Gemeindeorganisation – Politische Rechte – Allgemei-
ne Mitwirkungsrechte an der Gemeindeversammlung (§ 42 GG) 

§ 15 

 

Wer stimmberechtigt ist, kann: 

a) an der Gemeindeversammlung teilnehmen, sich an der Diskussion 
beteiligen sowie zu den traktandierten Gegenständen Anträge und 
zum Verfahren Ordnungsanträge stellen; 

b) eine Motion zu einem Gegenstand einreichen, für den die Gemein-
deversammlung zuständig ist; 

c) ein Postulat zu einem Gegenstand einreichen, für den die Gemein-
deversammlung oder der Gemeinderat zuständig ist; 

d) mit einer Interpellation an der Gemeindeversammlung mündlich 
Auskunft über Gemeindeangelegenheiten verlangen. 

 

Petition (Art. 26 KV) 

§ 16 

 

Jeder Einwohner und jede Einwohnerin ist berechtigt, Gesuche und Ein-
gaben an kommunale Organe zu richten. Das zuständige Organ ist ver-
pflichtet, innert angemessener Frist, jedoch vor Ablauf eines Jahres eine 
begründete Antwort zu geben. 

 

Einberufung der Gemeindeversammlung durch die Stimmberechtig-
ten (§ 49 GG) 

§ 17 

 

Ein Fünftel der Stimmberechtigten kann verlangen, dass innert nützlicher 
Frist eine Gemeindeversammlung einberufen wird. 

 

Obligatorische Urnenabstimmung (§§ 50 ff GG) 

§ 18 

 

1 Über eine von der Gemeindeversammlung beratene Vorlage ist an der 
Urne abzustimmen, wenn: 
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a) der Gemeindebestand oder das Gemeindegebiet wesentlich verän-
dert werden soll 

b) es die Gemeindeversammlung mit einem Drittel der anwesenden 
Stimmberechtigten bestimmt. 

2 In diesen Fällen unterbleibt die Schlussabstimmung an der Gemeinde-
versammlung. 

Grundsatz- und Konsultativabstimmung (§§ 58 GG) 

§ 19 

 

1 Der Gemeinderat kann der Gemeindeversammlung konsultativ Ge-
schäfte vorlegen, die in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fal-
len, wenn 

a) lange oder kostspielige Vorbereitungen erforderlich sind, oder 

b) sich die Stimmberechtigten aus anderen wichtigen Gründen vorfra-
geweise äussern sollen. 

Vorbehalten bleibt die Behandlung dringlich erklärter Motionen und Pos-
tulate. 

 

Urnenwahl (§ 54 GG) 

§ 20 

 

1 An der Urne werden gewählt: 

a) die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates 

b) die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 

c) Gemeindepräsident/in sowie Vizepräsident/in 

2 Für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates und die 
Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission ist eine stille Wahl zuläs-
sig (Gesetz über die politischen Rechte § 67). 

1 An der Urne werden gewählt: 

a) die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates 

b) die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 

b) Gemeindepräsident/in sowie Vizepräsident/in 

2 Für die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates und die 
Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission ist eine stille Wahl zuläs-
sig (Gesetz über die politischen Rechte § 67). 
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Befugnisse der Gemeindeversammlung (§§ 56 ff GG) 

§ 21 

 

Neben den in den §§ 50 und 56 des Gemeindegesetzes aufgeführten 
Befugnissen beschliesst die Gemeindeversammlung Geschäfte, deren 
finanzielle Auswirkungen die Finanzkompetenz des Gemeinderates ge-
mäss § 25 Abs. 4 übersteigen. 

1Neben den in den §§ 50 und 56 des Gemeindegesetzes aufgeführten 
Befugnissen beschliesst die Gemeindeversammlung Geschäfte, deren 
finanzielle Auswirkungen die Finanzkompetenz des Gemeinderates 
gemäss § 25 Abs. 4 übersteigen. 

2 Die Gemeindeversammlung wählt zu Beginn der Amtsperiode jeweils 
für vier Jahr das Rechnungsprüfungsorgan. 

Verfahren (§§ 58 ff GG) 

§ 22 

 

Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetz.  

Zusammensetzung Gemeinderat (§ 67 GG) 

§ 23 

 

1 Der Gemeinderat zählt 5 Mitglieder. 

2 Die nicht gewählten Kandidaten/innen einer Liste sind in der Reihen-
folge ihrer Stimmenzahl Ersatzmitglieder. 

 

Befugnisse (§ 70 GG) 

§ 24 

 

1 Der Gemeinderat ist das vollziehende und verwaltende Organ der Ge-
meinde. 

2 Er beschliesst und wählt in allen Angelegenheiten, die nicht in der Ge-
setzgebung, in der Gemeindeordnung oder in anderen rechtsetzenden 
Gemeindereglementen ausdrücklich einem anderen Organ übertragen 
sind. 

3 Er verfügt über folgende Kompetenzen: 

a) die Tätigkeiten der Gemeinde zu planen und zu koordinieren; 

b) Anträge an die Gemeindeversammlung in Sachgeschäften zu stel-
len; 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Gemeindeordnung 11 

c) die Gemeindeversammlungsbeschlüsse und die an der Urne ge-
fassten Beschlüsse zu vollziehen; 

d) die Gemeindeverwaltung, unter Vorbehalt des Oberaufsichtsrechts 
der Gemeindeversammlung, zu beaufsichtigen; 

e) Verwaltungsreglemente zu erlassen;  

f) das Disziplinarrecht auszuüben; 

g) die Aufgaben der Ortspolizei im Rahmen der Gesetzgebung und 
der Gemeindereglemente wahrzunehmen; 

h) die Gemeinde nach aussen zu vertreten 

4 Der Gemeinderat kann über einmalige Ausgaben und Nachtragskre-
dite bis Fr. 50'000.00 und wiederkehrende Ausgaben und Nachtrags-
kredite bis Fr. 10'000.00 in eigener Kompetenz beschliessen. 

 

 

 

 

 

 

i) Die Wahl des Vize-Gemeindepräsidenten 

 

Ressortsystem (§ 72 GG) 

§ 25 

 

1 Der Gemeinderat arbeitet nach dem Ressortsystem. Die Ressorts 
sind von der Gemeindeversammlung zu beschliessen. 

2 Der Gemeinderat beschliesst die Zuteilung der Ressorts in der Regel 
an der ersten Sitzung einer neuen Amtsperiode in eigener Kompetenz. 

3 Die Ressortzuteilung gilt in der Regel für eine Amtsperiode. 

4 Die Rechte und Pflichten der Ressortleiter/innen richten sich nach 
dem Gemeindegesetz. Sie nehmen an den Sitzungen der Kommissio-
nen teil. 

 

IV. Kommissionen 

Art und Zahl (§§ 99 ff GG) 

§ 26 

 

1 Der Gemeinderat wählt folgende Kommissionen mit folgender Mit-
glieder- und Ersatzmitgliederzahl: 

 Mitglieder Ersatz 

Baukommission 5 1 

1 Der Gemeinderat wählt folgende Kommissionen mit folgender Mit-
glieder- und Ersatzmitgliederzahl: 

 Mitglieder Ersatz 

Baukommission 5 1 
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Finanzkommission 3 0 

Umwelt-, Sport- und Kulturkommission 5 0 

Chilbikommission 5 0 

Wahlbüro 5 5 

Werkkommission 5 0 

2 Für die Wahl ist grundsätzlich das Proporzverhältnis im Gemeinderat 
angemessen zu berücksichtigen. 

Finanzkommission 3 0 

Umwelt- und Betriebskommission 5 1 

Gesellschafts- und Freizeitkommission 5 – 7 1-2 

Chilbikommission 5 0 

Wahlbüro 5 5 

Werkkommission 5 0 

 

Befugnisse der Kommissionen (§§ 101 ff GG) 

§ 27 

 

Die Aufgaben der Kommissionen richten sich nach den vom Gemeinde-
rat erlassenen Pflichtenheften und den Bestimmungen der eidgenössi-
schen, kantonalen und kommunalen Erlassen. 

 

Baukommission 

§ 28 

 

Die Aufgaben der Baukommission richten sich nach dem Planungs- und 
Baugesetz und dem Baureglement sowie nach den entsprechenden 
Gemeindeerlassen. 

 

Umwelt-, Sport- und Kulturkommission 

§ 29 

Umwelt- und Betriebskommission 

§ 29 

Die Aufgaben der Umwelt-, Sport- und Kulturkommission richten sich 
nach der Umweltgesetzgebung und nach dem gemeindeinternen Reg-
lement. 

Die Aufgaben der Umwelt- und Betriebskommission richten sich nach 
den übergeordneten Wasser- und Abwassergesetzgebungen, den 
Strassengesetzgebungen sowie nach den gemeindeinternen Regle-
ment. 

Chilbikommission 

§ 30 

(streichen - Integration in Gesellschafts- und Freizeitkommission) 

Die Chilbikommission ist für die behördlichen Belange im Zusammen-
hang mit der Chilbi zuständig. 

(streichen - Integration in Gesellschafts- und Freizeitkommission) 
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Wahlbüro 

§ 31 

 

1 Die Aufgaben des Wahlbüros richten sich nach dem Gesetz über die 
politischen Rechte. 

2 Das Wahlbüro überwacht insbesondere die Stimmabgabe bei Wahlen 
und Abstimmungen und ermittelt die Resultate. 

 

Weitere Kommissionen (§§ 108 ff GG) 

§ 32 

Gesellschafts- und Freizeitkommission 

§32 

Die Aufgaben der Werkkommission und der Finanzkommission richten 
sich nach der Spezialgesetzgebung und den bestehen-den kommunalen 
Reglementen. 

Die Aufgaben der Gesellschafts- und Freizeitkommission richten sich 
nach der Spezialgesetzgebung und den bestehenden kommunalen 
Reglementen. 

 Finanzkommission 

§32 bis 

 Die Aufgaben der Finanzkommission richten sich nach der Gemeinde-
gesetzgebung, den kantonalen Rechnungslegungsvorschriften und den 
bestehenden kommunalen Reglementen. 

V. Behördemitglieder, Beamte, Beamtinnen und 
Angestellte 

Dienstverhältnis (§ 120 GG) 

§ 33 

 

 

Dienstverhältnis (§ 120 GG) 

§ 33 

1. Beamte sind: 

a)  Gemeindepräsident/in 

b)  Vizepräsident/in 

c)  Friedensrichter/in 

d)  alle weiteren in der Dienst- und Gehaltsordnung genannten und auf 
eine Amtsdauer gewählten Gemeindefunktionäre 

 

b)  Vizepräsident/in 

 

d) alle weiteren in der Dienst- und Gehaltsordnung genannten und auf 
eine Amtsdauer gewählten Gemeindefunktionäre 
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2 Auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit öffentlich rechtlich ange-
stellte Personen sind: 

a) Gemeindeschreiber/in 

b) Finanzverwalter/in 

c) Schriftenkontrollführer/in 

d) Staatssteuerregisterführer/in 

e) alle weiteren Angestellten ab einem Anstellungsgrad von mehr als 
25 %. 

3 Das übrige Personal wird privatrechtlich angestellt. 

4 In der Dienst- und Gehaltsordnung und in Stellenbeschrei-bungen 
werden die Rechte und Pflichten des Gemeindepersonals umschrieben. 

5 Auf Beschluss der Gemeindeversammlung können Aufgabenbereiche 
zusammengefasst oder an externe Fachstellen übertragen werden. 

2 Auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit öffentlich rechtlich ange-
stellte Personen sind: 

a) Leiter/in Administration (Gemeindeschreiber/in) 

b) Leiter/in Finanzen (Finanzverwalter/in) 

c) Leiter/in Bildung (Schulleitung) 

c) Bausekretär/in 

d) Hauswart (Technisches Personal) 

e) Werkhofmitarbeiter (Technisches Personal) 

f) alle Angestellten ab einem Anstellungsgrad von mehr als 25%  

3 Das übrige Personal wird privatrechtlich angestellt. 

4 In der Dienst- und Gehaltsordnung und in Stellenbeschreibungen 
werden die Rechte und Pflichten des Gemeindepersonals umschrie-
ben. 

5 Auf Beschluss der Gemeindeversammlung können Aufgabenberei-
che an externe Fachstellen übertragen werden. 

Gemeindepräsident/in (§ 126 GG) 

§ 34 

 

1 Der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin leitet und ko-
ordiniert die Gemeindegeschäfte. 

2 Er/sie verfügt über eine Finanzkompetenz von maximal Fr. 1'000.00 
pro Sachgeschäft für einmalige und von Fr. 200.00 pro Sachgeschäft 
für jährlich wiederkehrende Ausgaben. Der Gesamtbetrag dieser Aus-
gaben darf jedoch pro Jahr Fr. 4'000.00 nicht übersteigen. 

 

 

Gemeindeschreiber/in (§ 131 GG) 

§ 35 

 

Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin führt das Proto-
koll im Gemeinderat und in der Gemeindeversammlung sowie den 
Schriftverkehr des Gemeinderates. Er/sie unter-zeichnet mit dem Ge-
meindepräsidenten oder der Gemeinde-präsidentin alle Erlasse der 
Gemeinde und ist verantwortlich für das Stimmregister und das Archiv. 
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Finanzverwalter/in (§ 132 GG) 

§ 36 

 

Der Finanzverwalter oder die Finanzverwalterin führt vor allem den 
Finanzhaushalt der Gemeinde. 

 

Weitere Beamtungen (§ 133 GG) 

§ 37 

(ersatzlos streichen) 

Die Aufgaben der übrigen Beamtungen richten sich nach der Spezial-
gesetzgebung und den bestehenden kommunalen Reglementen. 

(ersatzlos streichen) 

VI. Finanzhaushalt 

Internes Kontrollsystem (§ 135bis GG) 

§ 38 

 

1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische 
und technische Massnahmen. 

2 Der Gemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen Kontrollsys-
tems in einem Verwaltungsreglement. 

 

Finanzplan (§ 138 GG) 

§ 39 

 

Der Gemeinderat beschliesst jährlich den Finanzplan. Der Gemeinderat beschliesst jährlich den Finanzplan und bringt diesen 
der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme. 

Budget (§ 139 ff GG) 

§ 40 

 

Das Budget für das nächste Jahr ist dem Gemeinderat jeweils bis 31. 
Oktober zu unterbreiten. 
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Rechnungsprüfung (§ 155 ff GG) 

§ 41 

 

1 Für die Rechnungsprüfung kann eine aussenstehende Revisionsstel-
le beigezogen werden, die mitwirkt oder anstelle der Rechnungsprü-
fungskommission, welche 5 Mitglieder zählt, amtet. 

2 Die Gemeindeversammlung bestimmt jeweils für längstens die Dauer 
einer Amtsperiode die Revisionsstelle. 

1 Für die Rechnungsprüfung wird eine aussenstehende Revisionsstel-
le beigezogen, welche als Rechnungsprüfungsorgan amtet. 

 

Verantwortlichkeiten 

§ 42 

 

Der Gemeinderat regelt die Zuständigkeiten für die Auslösung von Be-
stellungen im Rahmen der bewilligten Kredite sowie die Kontrolle der 
Lieferungen und Rechnungen. 

 

VII. Zusammenarbeit der Gemeinden 

Zusammenarbeit der Gemeinden (§§ 164 ff GG) 

§ 43 

 

1 Verschiedene Aufgaben der Gemeinde werden in regionalen Instituti-
onen erledigt. 

2 Die regionalen Institutionen sind im Anhang 1 aufgelistet. 

 

VIII. Beschwerderecht 

Beschwerderecht (§§ 197 ff GG) 

§ 44 

 

1 Beschlüsse und Entscheide des Gemeinderates und der Gemeinde-
versammlung können beim Regierungsrat mit Beschwerde angefochten 
werden. 

2 Gegen Beschlüsse, Entscheide und Verfügungen von Kommissionen 
und Beamten kann beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden. 
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3 Die Vorschriften der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten. 

IX.  Schlussbestimmungen 

Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 45 

 

Mit dem Inkrafttreten dieser Gemeindeordnung ist die Gemeindeord-
nung vom 24. Mai 2004 mit all ihren Änderungen und alle dieser Ge-
meindeordnung widersprechenden Bestimmungen aufgehoben. 

Mit dem Inkrafttreten dieser Teilrevision der Gemeindeordnung werden 
sämtliche mit den neuen Bestimmungen in diesem Reglement sich wi-
dersprechenden Regelung aufgehoben.  

Inkrafttreten 

§ 46 

 

Diese Gemeindeordnung tritt, nachdem sie von der Gemeindever-
sammlung beschlossen und vom Volkswirtschaftsdepartement geneh-
migt worden ist, am 01. Januar 2010 in Kraft. 

Diese Teilrevision der Gemeindeordnung tritt nachdem sie vom Volks-
wirtschaftsdepartement genehmigt wurde auf den 1. Oktober 2021 in 
Kraft. 

Vom Einwohnergemeinderat beschlossen am 11. Mai 2010. 

 

Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Aeschi be-
schlossen am 07. Juni 2010. 

 
 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
sig. Urs Müller sig. Walter Sommer 

 

Vom Volkswirtschaftsdepartement mit Verfügung vom 23. September 
2010 genehmigt. 

Vom Gemeinderat beschlossen am 08. Juni 2021 

 

Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Aeschi be-
schlossen am 30. Juni 2021 

 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 

 

sig. Stefan Berger sig. Walter Sommer 

 

 

Vom Volkswirtschaftsdepartement mit Verfügung vom ………………. 
genehmigt. 
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Die Änderungen in den §§ 6, 9, 19, 24 und 38 bis 46 treten am 01. Janu-
ar 2017 in Kraft, nachdem sie vom Gemeinderat am 17. November 2016 
und von der Gemeindeversammlung am 07. Dezember 2016 beschlos-
sen worden sind. 

 

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
sig. S. Berger sig. Walter Sommer 
 

Genehmigt durch das Volkswirtschaftsdepartement mit Verfügung vom 
21. Dezember 2017. 

 



   

Gemeindeordnung 19 

 

Anhang 1 § 43 Abs. 2 zur Gemeindeordnung  

Die Einwohnergemeinde ist folgenden Verbänden beigetreten: 

a) Gemeindeverband ARA Region Herzogenbuchsee 

b) Gemeindeverband Klärschlammentsorgung Oberaargau 

c) Gemeindeverband GAA Herzogenbuchsee 

d) Regionalfeuerwehr äusseres Wasseramt 

e) Regionalschule äusseres Wasseramt (rsaw, Leitgemeinde) 

f) Regionale Zivilschutzorganisation Wasseramt Ost 

g) Sozialkreis Wasseramt Ost, Derendingen 

h) Spitex Wasseramt 

i) Zweckverband Mütter- und Väterberatung Wasseramt und Buche-
ggberg 

j) Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt 

k) Zweckverband Oberstufe Wasseramt Ost (OWO) 

 
 
 
Stand 01. Januar 2017 

 

 

 

 

c) GA Buchsi AG 

 

f) Zweckverband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare-Süd (VBZAS) 

g) Sozialregion Wasseramt (Leitgemeinde: Derendingen) 

 

 

 

j) Wasserversorgung Wasseramt AG (WaWa AG) 

l) Zweckverband der Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE) 

 

 

Stand 1. Oktober 2021 

 
 

 


